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Wir wünschen ein schönes  
und gesundes Osterfest 2021!
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Es gibt nicht nur Themen rund um 
C…., nein die Welt dreht sich weiter 
und die Herausforderungen an den 
Staat und die öffentlichen Ver -
waltungen bestehen weiterhin und 
werden auch abgearbeitet. 

 
Ein „großer Wurf“ – wenn auch et -

was verspätet - ist das Er neuerbaren-
Ausbau-Gesetz (EAG). Dieses Ge -
setz ist die große Grundlage für die 
Österreichische Energiewende. So 
soll bis 2030 100 Prozent des Stroms 
aus erneuerbarer Energie erzeugt 
werden. Das EAW regelt den Zubau 
von 27 TWh Erneuerbare Energie bis 
2030, das entspricht einer Steigerung 
von rund 50% von der derzeitigen 
„Erneuerbaren“ Stromproduktion.  

 
In diesen 27 TWh neu zu schaffen-

den „Erneuerbaren Energien“ sind 11 
TWh Photovoltaik vorgesehen. Da -
mit soll die PV-Fläche verzehnfacht 
(!) werden. All diese Maßnahmen 
sind sehr begrüßenswert, stellen die 
Ge meinden aber auch vor neuen  
zu be wältigenden Aufgaben wie 
Flächen widmung (Einschränkung 
von PV auf der grünen Wiese) und 
dergleichen. 

 
Die gute Nachricht ist aber die 

Neuerung, dass nun echte Energie -
gemeinschaften möglich werden: so 
können nun einzelne Personen oder 
Energiegemeinschaften ihren selbst 
pro duzierten Strom mit dem Nach -
barn oder einem Abnehmer in einem 
anderen Bundesland einfach teilen 
oder gleich weiterverkaufen. Bezahlt 
werden müssen dann nur noch die 
Netzgebühren und Steuern. 

 
Für die Gemeinden entstehen nun 

hervorragende Chancen, die sich 
wirtschaftlich sehr gut rechnen kön-

nen. Das beginnt bei den nun mög-
lichen Bürgerbeteiligungsmodellen 
und endet bei den vielen Mög -
lichkeiten der PV-Strom-Produktion 
auf den bestehenden Flächen der 
Immobilien der Gemeinde (Rathaus, 
Bauhof, Kindergärten, Schulen, 
Wohn häuser, eventuell auch Zäune 
und Verkehrsinseln), wo entspre-
chende Paneele installiert werden 
können. Die dafür vorgesehenen 
Förderungen werden derzeit in einer 
Verordnung festgelegt. Jedenfalls 
kann jede Gemeinde ihren selbst pro-
duzierten Strom auch selbst verbrau-
chen und auch weiterverkaufen. 

 
Ich denke, die politisch Ver ant -

wortlichen sind gemeinsam mit den 
Amtsleitern und Bautechnikern  
kreativ genug um die entstehenden 
Chancen im Sinne der Wirt schaft -
lichkeit der Gemeinde, aber auch im 
Sinne der Umwelt und Vorbild -
wirkung zu nutzen. 

 
Obwohl in „Zeiten wie diesen“ die 

Ankündigung von Veranstaltungen 
immer mit einer Portion „Hoffnung“ 
verbunden ist, so möchte ich den ge -
planten Termin unserer Bundesfach -
tagung hier nochmals festhalten: die 
Bundesfachtagung findet am 18. und 
19. Oktober in St.Veit an der Glan 
statt. Neben spannenden Themen 
(wie zum Beispiel das EAW) abseits 
von Corona soll es auch wieder ein 
freundschaftliches Treffen der öster-
reichischen Amtsmanager werden. 

 
Liebe AmtsleiterkollegInnen,  

liebe LeserInnen des KM,  
alles Gute in dieser bewegten Zeit 

und ... gesund bleiben! 
Herzlichst, dein, Ihr 

Franz Haugensteiner MSc 
Bundesobmann des FLGÖ 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Sehr geehrte Damen und Herren! 



Landesverband Oberösterreich 
Die „Topothek“ – ein his-
torisches Online-Archiv 
für Gemeinden 

Das Jahr 2020 schreibt eine eigene 
Geschichte. Darüber hinaus wollen 
Gemeinden aber ihre eigene Ge -
schichte nicht vergessen bzw. besser 
zugänglich machen. Mit den her-
kömmlichen Mitteln wie Papier und 
Chronikbüchern ist das nicht so ein-
fach und der klassische Chronist ist 
eine aussterbende Spezies. Umso 
mehr boomen die digitalen Mö -
glichkeiten. Hier ragt ein Projekt 
besonders hervor, die niederösterrei-
chische Entwicklung „Topothek – 
Unsere Erinnerung“, ein Online-
Archiv welches lokal betrieben wird. 
200 Gemeinden in Österreich, da -
runter 46 in Oberösterreich (haupt-
sächlich im Mühlviertel), präsentie-
ren ihre lokale Geschichte zeitgemäß 
und digital.  

 
Sankt Martin im Mühlkreis 

(https://sankt-martin.topothek.at/) 
zeigt beispielsweise 334 Fotos von 

1960 bis heute. Zum Foto gibt es das 
Entstehungsjahr, einen Kommentar, 
Eigenschaften (Tags) und den Ur -
heber. Oberkappel überrascht mit 
sage und schreibe 3.986 Einträgen ab 
dem Jahr 1882, die übrigens auch 
geografisch auf Google Maps ver -
ortet sind und die sich auch auf 
WhatsApp, Facebook und per Mail 
teilen lassen. Klarerweise gibt es eine 
Suchfunktion und eine Eingrenzung 
der Zeit. 

 
Am 21. Dezember ging auch die 

Topothek Kremsmünster online. Der 
Ansatz von Bürgermeister und 
Kultur referentin war, die Ge -
meindechronik unter dem Motto der 
Topothek „Unsere Geschichte, unser 
Archiv“ vom neuen Chronisten 
Michael Söllner ab sofort zusätzlich 
digital darstellen zu lassen und auch 
eine rückwirkende Erfassung unter 
Beteiligung der Bevölkerung zu for-
cieren. Was immer von geschicht-
licher Bedeutung sein mag, soll hier 
für die Nachwelt digital aufbewahrt 
werden. Ein Scan oder Foto genügt. 

Das Original selbst und alle Rechte 
daran bleiben beim Eigentümer, die 
Topothek stellt es lediglich zur 
Schau. „Die fortschreitende Digita li -
sierung eröffnet ungeahnte Mö g -
lichkeiten. Auch die ältere Genera -
tion ist auffällig fit im Internet unter-
wegs und immer mehr Leute sind 
immer schneller zu erreichen. Das 
hat die Marktgemeinde Krems -
münster bestärkt, mit ihrer Plattform 
https://kremsmuenster.topothek.at/ 
online zu gehen“, erklärt dazu der 
Chronist und Archivar Michael 
Söllner. 

 
Eine virtuelle Sammlung, auf der 

unter Mitarbeit der Bevölkerung 
(Crowdsourcing) lokalhistorisches 
Wissen und Material auch aus priva-
ten Händen erschlossen wird – so 
könnte man die Topothek kurz und 
bündig charakterisieren. Mitein -
fließen sollen Bilder, Dokumente, 
Objekte, Texte sowie Audios und 
Videos. Örtlichkeiten u.a. werden bei 
Bedarf auch verlinkt. Die simpel ge -
haltene Dateneinspeisung und das 

Foto: topothek_oberkappel.jpg;  Bildtext: https://oberkappel.topothek.at/ Das Online-Archiv von Oberkappel
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schnelle Auffinden von Ereignissen, 
Orten und Personen sind das große 
Plus dieses Portals! 

 
Mithilfe der Topothek möchte man 

die vergangene Welt zeigen, die 
Emotionen der Bevölkerung anspre-
chen und somit zum Bewahren und 
Mitmachen animieren: „Aja, den 
habe ich auch gekannt“ oder „Von 
diesem Tag gibt es noch Fotos? Da 
war ich ja selber dabei“. Die Leute 
sollen sich damit identifizieren kön-
nen! Das Prozedere ist einfach: Wer 
interessantes historisches Material 
gerne der Öffentlichkeit zur Ver -
fügung stellen und zugänglich 
machen möchte, wendet sich an die 
Topothekarin oder den Topothekar 
bzw. an den Gemeindechronisten. 
Als einfache Regel sollte gelten: 
Interessant ist alles, was sich bereits 
verändert hat. Oder auf jeden Fall, 
was älter als 15 Jahre ist. Die histori-
schen Dokumente verbleiben nach 
dem Digitalisieren bei den Besitzern. 

 
Persönliche Informationen und An -

merkungen zu den Materialien sind 
besonders interessant und erwünscht, 
wie etwa scheinbar unwesentliche 
Details, die vielleicht außer dem 
Besitzer eines Bildes niemand mehr 
weiß. Ein altes Foto vom Markplatz, 
das ohne besonderen Anlass gemacht 
wurde – also ohne Kirtag, ohne das 
neue Auto, ohne dem Besuch des 
Großonkels aus Amerika –, bietet 
immer einen seltenen und spannend 
Einblick in die Welt von damals. 
Gerade den Alltag, die Normalität, zu 
dokumentieren, ist der Topothek 
mehr Anliegen als die ohnedies oft 
gut dokumentierten Ereignisse. 
Innerhalb der Topothek können z. B. 
auch Aufrufe zur Identifizierung von 
Personen bzw. Örtlichkeiten gestartet 
werden. 

 
Meine Meinung: 
Die Gemeinde als Träger einer 

Topo thek ist der klassische Fall. Hier 
kann mit geringen Mitteln eine groß-

artige Wirkung erzielt werden. Um 
die Topothek in den Fokus der 
Bevölkerung zu bringen, können die 
Gemeinden ihren Onlineauftritt nüt-
zen und mit Beiträgen in regionalen 
Printmedien und den Gemeinde -
nachrichten alle Altersgruppen er -
reichen. Damit werden die Leute im 
Idealfall auch zum Mitarbeiten be -
wegt. Prädikat: Enkelsicher ! 

 
PS: Diskutieren Sie diesen Artikel 

unter der Webadresse www.ooegem-
eindebund.at/egovforum des Oö. 
Gemeindebundes. 

 
 

Web-Cam is watching you 
– Richtlinien 2021 

China nähert sich der Milliarden -
grenze an Kameras, die jeden Winkel 
des Landes beobachten. In Österreich 
sind es immerhin auch schon weit 
mehr als eine Million Kameras, die 
in verschiedensten Erscheinungs -
formen und mit unterschiedlichem 
Zweck Tag und Nacht ihren Dienst 
ver sehen. Das ergibt natürlich eine 
Menge an Fragen bezüglich Ge -
nehmigung und Verwendungszweck 
in Verbindung mit dem Datenschutz. 
Als bester Ansprechpartner bietet 
sich in Österreich die Datenschutz -
behörde der Republik Österreich an. 

 
Wo und wie haben die Gemeinden 

mit Kameras zu tun, wie ist der recht-
liche Stand, auf was muss geachtet 
werden? Hier nur ein ganz kurzer 
Auszug und Hinweis auf die wichtig-
sten Bestimmungen. Eines steht über 
allem: das Grundrecht auf Daten -
schutz und Privatsphäre. 

 
Drohnen mit Kamera – nun mit 
Führerschein und Kennzeichen 
Seit 1. Jänner 2021 gibt es eine 

neue Gesetzeslage, die in der EU im 
Wesentlichen gleich ist. Die Re -
gistrierung ist von jedem Drohnen -
betreiber einmalig für alle von ihm 
betriebenen Drohnen vorzunehmen. 

Dabei wird eine Registrierungs -
nummer vergeben, die der Betreiber 
auf allen von ihm betriebenen 
Drohnen anbringen muss. Es handelt 
sich um ein ähnliches System wie das 
Kennzeichen bei einem KFZ, nur 
dass pro Betreiber eine Kennung für 
alle von ihm betriebenen Drohnen 
zugewiesen wird und nicht für jedes 
Gerät eine eigene. Ausgenommen 
von der Registrierung sind nur 
Drohnen, die leichter als 250 g sind 
und keine Kamera haben. 

 
Der Drohnenführerschein wird für 

alle Drohnenpiloten verpflichtend, 
die mit Drohnen mit einem Gewicht 
über 250 g fliegen wollen. Dabei 
handelt es sich um einen Online-
Kurs, der kostenlos auf dronespace.at 
von Austro Control zur Verfügung 
gestellt wird. Nach Absolvierung des 
Online-Trainings ist – ebenfalls on -
line – ein Multiple Choice-Test von 
40 Fragen zu absolvieren. Bei positi-
ver Beurteilung kann der Drohnen -
führerschein direkt selbst gespeichert 
bzw. ausgedruckt werden. Der 
Führer schein ist bei jedem Flug ent-
weder elektronisch (etwa am Smart -
phone) oder in ausgedruckter Form 
mitzuführen. Siehe https://www.aus-
trocontrol.at/drohnen  

 
In der Kategorie „offen“ (250 

Gramm bis maximal 25 Kilogramm) 
ist der Flug bis zu 120 Meter über 
Grund gestattet, wobei stets eine 
direkte Sichtverbindung zur Drohne 
bestehen muss. Ein Überfliegen von 
Menschenansammlungen ist dabei 
prinzipiell verboten. Wie nahe man 
allerdings unbeteiligten Personen 
kommen darf liest sich wie eine  
kleine Wissenschaft, abhängig von 
der Drohnengewichtsklasse C0-C4 
und den Unterkategorien für die 
Abstände A1-A3. Je kleiner die 
Drohne, desto geringer der mögliche 
Abstand (bis auf 5 m!). Siehe 
https://airandmore.at/drohnen-ce-
kennzeichnung-klasse-eu/  

 



5KOMMUNALES MANAGEMENT - digital

Damit soll der Hype im privaten 
Bereich etwas reguliert werden. Für 
Be triebe und Behörden werden  
professionelle Grundlagen geschaf-
fen. 

 
Überwachungskameras / 
Baustellenkameras/Wetterkameras 
Die Videoüberwachung ist seit dem 

25.05.2018 nicht mehr bei der Daten -
schutzbehörde zu melden, ist aber in 
das Verzeichnis von Verarbeitungs -
tätigkeiten aufzunehmen. Hier lohnt 
sich ein Gespräch mit dem Daten -
schutz verantwortlichen der Ge -
meinde, der zumeist ein Formular für 
die Datenschutz-Folgenabschätzung 
parat hat. Die DSGVO gestattet also 
den Einsatz von Videoüber wa -
chungen innerhalb bestimmter 
Grenzen. Ein berechtigtes Interesse 
wird jedenfalls angenommen, wenn 
die Videoüberwachung zum Schutz 
von Personen oder Sachen erforder-
lich ist und zwar aufgrund bereits 
erfolgter Rechtsverletzungen (z.B. 
Diebstähle oder Sachbe schädi -
gungen) oder eines in der Natur des 
Ortes liegenden besonderen Ge -
fährdungspotentials.  

 
In allen Fällen sind folgende 

Parameter heranzuziehen: Die Video -
überwachung erfolgt zeitlich und ört-
lich nur im unbedingt erforderlichen 
Ausmaß. Ein Einbeziehen öffent-
licher Verkehrsflächen (beispiels-
weise Gehsteig oder Straße) ist nur 
dann zulässig, wenn der Schutz -
zweck der Videoüberwachung sonst 
nicht erfüllt werden könnte (zum 
Beispiel Überwachung einer an einen 
Gehsteig grenzenden Fassade zum 
Schutz vor Sachbeschädigung im 
Ausmaß von maximal 50 Zenti -
meter). Nachbargrundstücke dürfen 
jedenfalls nicht gefilmt werden. Die 
Videoüberwachung ist geeignet ge -
kennzeichnet (durch Schilder, Auf -
kleber und dergleichen) und die 
Aufnahmen werden in regelmäßigen 
Abständen überschrieben/gelöscht. 
Eine Speicherdauer von bis zu 72 

Stunden wird von der Datenschutz -
behörde jedenfalls als zulässig er -
achtet. Eine Auswertung der Auf -
nahmen erfolgt nur im Anlassfall 
(zum Beispiel um festzustellen, wer 
eine Beschädigung durchgeführt 
hat). 

 
Landschafts- und Wetterkameras 

sowie Urlaubs- oder Freizeitfilme, 
die nicht auf die identifizierende 
Erfassung unbeteiligter Personen 
hinauslaufen, sind zulässig. Die 
Beurteilung, ob eine Videoüber -
wachung als zulässig angesehen wer-
den kann, obliegt dem Ver ant -
wortlichen. Diese Prüfung muss vor 
der Inbetriebnahme der Anlage er -
folgen.  

 
Kameras bei 
Gemeinderatssitzungen 
Das Filmen, Live-Streamen und 

öffentliche Speichern von Ge -
meinde ratssitzungen ist seit der 
Gemeindeordnungsnovelle 2018 zu -
lässig. § 53, Abs. 1a sieht vor: „Die 
Übertragung von öffentlichen Ge -
meinderatssitzungen durch die Ge -
meinde im Internet ist zulässig, 
soweit sichergestellt ist, dass dabei 
Zuhörerinnen und Zuhörer visuell 
nicht erfasst werden“. Schon gibt es 
Anbieter, die sich auf das Filmen und 
Speichern der Gemeinderatssitzung 
im Internet, z.B. auf YouTube,  
spezialisiert haben, siehe 
https://www.gemeinderatssitzung.tv . 
Ein Weg zu mehr Partizipation im 
Gemeindebereich. 

 

Meine Meinung 
Das Thema ist hochaktuell und ein 

Grundwissen dazu ist für die Ge -
meindeführung notwendig. Dieses 
Wissen ist am besten im Internet 
unter www.dsb.gv.at abrufbar. Die 
Datenschutzbehörde gibt hier Ant -
worten auf viele Fragen. Detail -
regelungen finden sich aber auch in 
anderen Gesetzen wie z.B. in der Oö. 
Gemeindeordnung. Ein Muss als 
(Home-Office-)Lektüre. 

 
Machen Sie mit! 
Welche Anwendungsbereiche für 

Drohnen sehen Sie für die Ge -
meinden in nächster Zeit ? Bitte auf 
www.ooegemeindebund.at/egovfo-
rum zu diesem Artikel posten. 
Danke.  

 
 
 
 
 
 
 

Mag. (FH) Reinhard Haider 
E-Government-Beauftragter des 

OÖ. Gemeindebundes 
 

Quelle: Oö. Gemeindezeitung des 
Oö. Gemeindebundes 

 
PS: Diskutieren Sie diesen Artikel 

unter der Webadresse www.ooegem-
eindebund.at/egovforum des Oö. 
Gemeindebundes. 

 
 

Foto: wwwdronespaceat - Drohnen.jpg (Genehmigung von austrocontrol eingeholt) 
Auf www.dronespace.at gibt es alle Informationen zu Drohnen und zum Drohnenführerschein
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Zum Sachverhalt: 

Im Jahr 2019 langte bei der 
Gemeinde ein Antrag  auf Durch -
führung eines Bürgerbegehrens ein. 
Diesem  Antrag  angeschlossen  war 
eine 40 Seiten umfassende Antrags -
liste, in denen sich Personen als An -
tragsteller des Begehrens eingetragen 
haben.  

Im Rahmen der Prüfung der Ge -
meindewahlbehörde wurde festge-
stellt, dass das Bürgerbegehren von 
459 Personen unterfertigt worden ist 
(laut Wählerevidenz waren zum 
Stichtag 4.586 Bürgerinnen und 
Bürger wahlberechtigt). 

Im Zug der Sitzung der Gemeinde -
wahlbehörde wurde der Beschluss 
gefasst, dass 149 Unter schriften als 
ungültig zu werten bzw. 14 Unter -
schriften von nicht hierzu berechtig-
ten Personen erfolgt seien. Insgesamt 
sei somit nur von 301 gültigen 
Unterschriften auszugehen, weshalb 
die erforderliche Anzahl von 459 
Unterschriften nicht erreicht worden  
und der Antrag somit zurückzuwei-
sen ist. Dieser Bescheid wurde vor 
dem Salzburger Landesverwaltungs -
gericht bekämpft und können dieser 
Entscheidung einige, wie ich meine, 
interessante Begründungen für die 
Verwaltung, entnommen werden: 

Strittig war in diesem Verfahren, 
wie hoch die Anzahl der Unter -
stützungserklärungen ist, welche 
nicht den Anforderungen des § 72 
Abs. 2 GdO. 1994 bzw. des § 14 Abs. 
3 GdO 2019 entsprechen.  Die Ge -
meindewahlbehörde ging von 149 
formal ungültigen Unterstützungser -

klärungen und von weiteren 14 
Erklärungen aus, die von nicht  
in der Ge meinde wahlberechtigten 
Personen abgegeben wurden,  
während nach Auffassung der Be -
schwerdeführer nur 57 Unter -
stützungs erklärungen die gesetz-
lichen Anforderungen nicht erfüllt 
haben.   

Neben anderen in diesem Er -
kenntnis wiedergegebenen Rechts -
meinungen, wird in weiterer Folge 
auf die Anforderungen des § 72 Abs. 
2 GdO 1994 bzw. des § 14 Abs. 3 
GdO 2019, eingegangen: 

 

§ 14 Sbg. GdO 2019 
Bürgerbegehren lautet: 

(3) Mit dem Antrag sind die An trags -
listen vorzulegen. Die Antrags listen müs-
sen vor der ersten Ein tragung den ge -
nauen Wortlaut des begehrten Be -
schlusses und das Organ, von dem dieser 
Beschluss begehrt wird, wiedergeben. 
Darauf folgend haben die Antragsteller 
ihren Vornamen und den Familien- oder 
Nachnamen, ihr Geburtsdatum, ihre An -
schrift und das Unterschriftsdatum in 
leserlicher Schrift einzutragen und ihre 
Unterschrift beizusetzen. Jeder Antrag -
steller darf sich nur einmal in die An -
trags listen eintragen. Mehrfache Ein -
tragungen gelten als eine Eintragung. 
Unterschriften, die zum Zeitpunkt der 
Einbringung des Antrages bereits länger 
als sechs Monate zurückliegen, gelten 
als nicht beigesetzt. 

 (4) Der Antrag auf Durchführung 
eines Bürgerbegehrens ist bei der 
Bürger meisterin oder dem Bürger -
meister einzubringen. Sie oder er hat den 

Antrag unverzüglich der Gemeinde -
wahlbehörde (§ 8 der Sbg. Gemeinde -
wahl ordnung 1998) zuzuweisen, die den 
Antrag auf seine Zulässigkeit zu prüfen 
hat. Wird die erforderliche Anzahl von 
gültigen Unterschriften deshalb nicht 
erreicht, weil sie von Personen geleistet 
worden sind, die dazu nicht berechtigt 
waren, hat die Gemeindewahlbehörde 
der oder dem Zustellungsbe voll mäch -
tigten eine Nachfrist von zwei Wochen 
zur Ergänzung zu setzen. 

 

Rechtliche Erwägungen: 

Zur Anzahl an Unterstützungs -
erklärungen: 

Unstrittig war, dass die für ein 
Bürger begehren erforderlichen gülti-
gen Unterstützungserklärungen von 
mindestens  10%  der  zum  Stichtag  
in der  Gemeinde  Wahlberechtigten 
gemäß § 71 Abs. 2 GdO. 1994 (bzw. 
auch nach § 14 Abs. 1 GdO 2019), 
nämlich von 459 Gemeinde mit -
gliedern, nicht vorlagen, weil einige 
Erklärungen nicht sämtliche der in  
§ 72 Abs. 2 GdO 1994 aufgestellten 
Anforderungen einer Unterstüt -
zungs  erklärung erfüllten und auch 
nach dem Beschwerdevorbringen nur 
407 davon vollständig und gültig 
waren. 

Zur Frage, ob die mangelhaften 
Unterstützungserklärungen in einem 
Verbesserungsverfahren nachge -
bessert bzw. ergänzt hätten werden 
können: 

Das AVG und damit sein § 13 Abs. 
3, der die Verbesserung von Formge -
brechen regelt, ist gemäß der ein -

Landesverband Salzburg 
Aktuelles aus der Salzburger Rechtsküche 
Bürgerbegehren - Verfahrensvorschriften - Anforderung an Unterschriften 
Aus der Judikatur des Landesverwaltungsgerichtes Salzburg. Erkenntnis vom 3.11.2020, Zl. 405 10/864/1/3 2020 
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deutigen Regelung des Art 1 Abs. 3  
Z 4 EGVG in Angelegenheiten von 
Bürgerbegehren nicht anzuwenden.  
§ 13 Abs. 3 AVG steht darüber hinaus 
im Zusammenhang mit § 13a AVG, 
welcher die Organwalter verpflichtet, 
Personen, die von keinem berufs -
mäßigen Parteienvertreter vertreten 
sind, die zur Vornahme ihrer Ver -
fahrenshandlungen notwendigen An -
leitungen zuerteilen  (Manuduktions -
pflicht). Es handelt sich bei beiden 
Regelungen um solche, die dem 
Bürger den Zugang zum Recht vor 
Behörden erleichtern sollen, was auf 
ein Bürgerbegehren, das letztlich 
eine politische Angelegenheit ist, 
nicht zutrifft.  

Dem entspricht auch, dass auf 
Bürgerbegehren die Verfahrensbe -
stimmungen des Wahlrechtes anzu-
wenden sind und verweisen § 78 
GdO. 1994 sowie § 19 GdO. 2019 
dazu auf die Salzburger  Gemeinde -
wahl ordnung 1998 (GdWO 1998). 
Im Wahlrechtsverfahren gelten da -
rüber hinaus nach der Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofes, soweit die 
betreffenden Verfahrensvorschriften 
nichts regeln, die allgemeinen 
Rechts grundsätze, welche in den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen zum 
Ausdruck  kommen, was zB. be -
deutet, dass die Wahlbehörde nicht 
von der Begründung von Bescheiden 
ab sehen darf, sondern ihre Ent -
scheidungen in rechtsstaatlicher 
Weise zu erläutern hat (vgl VfGH 
02.07.2015, E 657/ 2015;  14.03.1973, B 
269/72). Die Notwendigkeit eines 
Auftrages zur Verbesserung von 
Form  gebrechen gehört aber im Wahl -
verfahren - und damit im Verfahren 
betreffend Bürgerbegehren - nicht zu 
den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, 
weil dort ein enges Fristenkorsett 
regel mäßig keinen zeitlichen Spiel -
raum dafür lässt. Der Gesetzgeber 
geht davon aus, dass betreffenden 
Anträge  nicht von rechtlich un -
kundigen Einzelpersonen gestellt 
werden, sondern in der Regel von 

einer Gemeinschaft von Personen 
(meistens einer politischen Grup pie -
rung), die sich mit den maßgeblichen 
Rechtsvorschriften auseinander -
setzen und gegebenenfalls Rechts -
kunde einholen kann. 

Im Zusammenhang mit einem 
Bürgerbegehren enthalten § 72 Abs. 
5 GdO. 1994 und § 14 Abs. 4 GdO. 
2019 eine jeweils inhaltsgleiche 
Vorschrift für ein Verbesserungs -
verfahren. Ein Auftrag zur Ver -
besserung ist demzufolge für den 
Fall vorgesehen, wenn die erforderli-
che Anzahl von gültigen Unter -
schriften deshalb nicht erreicht wird, 
weil sie von Personen geleistet  
wurden, die dazu nicht berechtigt 
waren. Wie allerdings mit anderen 
Mängeln eines Antrags auf ein Bür -
ger be gehren umzugehen ist, regeln 
die betreffenden Be stimmungen (mit 
Aus nahme des § 89 Abs 2 GdWO 
1998, der das Vorgehen bei Zweifeln 
an der Identität der einbringenden  
Person festlegt) nicht und gibt es ins-
besondere keinen Hinweis darauf, 
dass § 13 Abs. 3 AVG sinngemäß  
gelten sollte. 

Nach der Judikatur des Ver fas -
sungs   gerichtshofes zu Wahlvor -
schrif ten sind diese strikt nach ihrem 
Wortlaut auszulegen (vgl. VfGH 
13.06.2020, WI2/2020; WI3/2020; 
01.03.1990, Wi6/89, 07.10.1985, Wi 
7/84). Dies dient dazu, die Mög lich -
keit von Manipulationen bei einem 
Wahl vorgang gering zu halten. Die 
Notwendigkeit eines Verbesserungs -
auftrages analog zu § 13 Abs. 3 AVG 
ist aber - wie ausgeführt - aus den all-
gemeinen Rechtsgrundsätzen nicht 
abzuleiten, was die Folge hat, dass 
die Nichteinhaltung der klaren ge -
setzlichen Regelung des § 72 Abs. 2 
GdO 1994 dazu führt, dass jede 
Unter stützungserklärung, welche 
eine der betreffenden Anforderungen 
(Vornamen und Familien oder Nach -
namen, Geburtsdatum und Anschrift in 
leserlicher Schrift eingetragen und 

Unter  schrift beigesetzt) nicht erfüllt, 
nicht als solche im Sinne des Ge -
setzes zu werten ist. Diese Rechts -
folge ist auch insofern unproblema-
tisch, als Bürgerbegehren bei Fest -
stellung der Unzulässigkeit wegen 
Nichteinhaltung von Mindester for -
dernissen nicht endgültig erledigt 
sind, sondern unter Einhaltung der 
Anforderungen oder Ergänzung von 
Unterstützungserklärungen neuerlich 
eingebracht werden können. 

Zur Frage, ob nicht zumindest ein 
Verbesserungsverfahren gemäß § 72 
Abs 5 GdO 1994 (bzw dem inhalts-
gleichen § 14 Abs 4 GdO 2019) vor-
zunehmen gewesen wäre, ist darauf 
zu verweisen, dass dieses nur für den 
Fall vorgesehen ist, wenn die erfor-
derliche Anzahl an Unterstützern 
des halb nicht erreicht wurde, weil 
einige Unterschriften von Personen 
geleistet wurden, die hierzu nicht 
berechtigt waren. Die Wahlbehörde 
hat diesfalls eine Nachfrist von zwei 
Wochen zu setzen, innerhalb der wei-
tere Unterstützungserklärungen bei-
gebracht werden können. Diese Re -
gelung ist offenbar dem Umstand 
geschuldet, dass die Initiatoren eines 
Bürgerbegehrens regelmäßig beim 
Sammeln von Unterstützungs er -
klärungen nicht ohne Weiteres er -
kennen können, ob die einzelne 
Person tatsächlich in der Gemeinde 
wahl berechtigt ist und ob sie die er -
forderliche Anzahl an Unter stützern 
letztlich erreicht haben, zumal sie 
dafür Einsicht in die Wählerevidenz 
nehmen und diese mit den Einträgen 
in den Unter stützungslisten ab -
gleichen müssten. 

Vorliegend ging die Wahlbehörde 
aber unwidersprochen davon aus, 
dass nur 14 Unterstützungser klä run -
gen von Personen stammen, die zum 
Stichtag nicht wahlberechtigt waren, 
obwohl schon nach dem Vorbringen 
der Beschwerdeführer zumindest 57 
Unterstützungserklärungen ungültig 
waren. Das Bürgerbegehren hätte da -
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her selbst bei Ersetzung der 14 Er -
klärungen durch solche von wahlbe-
rechtigten Personen nicht die erfor-
derliche Anzahl von 459 Unter -
stützungserklärungen erreicht, da 
diese Zahl um mindestens 52 unter-
schritten wurde. Zweck dieses Ver -
besserungsverfahrens ist es nämlich 
nicht zu ermöglichen, dass der An -
trag auf ein Bürgerbegehren bereits 
im Vorhinein  mit einer erkennbar zu 
geringen Anzahl an gültigen Unter -
stützungserklärungen eingebracht 
werden darf, um dann bis zum Ende 

der behördlichen Nachfrist weitere 
Unter stützungserklärungen sammeln 
zu können, sondern sollen darin  nur 
die  Unterstützungserklärungen von 
nicht wahlberechtigten Personen 
ersetzt werden können. 

Damit lagen auch die Voraus -
setzungen für ein Verbesserungs -
verfahren gemäß § 72 Abs. 5 GdO 
1994 bzw gemäß § 14 Abs. 4 GdO 
2019 nicht vor, weshalb der Antrag 
auf ein Bürgerbegehren ohne weitere 
Ermittlungen wegen Nichterreichung 

der erforderlichen Anzahl an den 
Unterstützungserklärungen als unzu-
lässig zu erklären war. 

 

 

 

Mag. Erwin Fuchsberger   
Amtsleiter der Gemeinde Elsbethen 

 

Landesverband Kärnten 
 

PLATTFORM “Ideen4Kärnten”  
ist ein voller Erfolg

170 Ideen, 351 UserInnen, 1.087 
Likes: Der erste Ideenwettbewerb 
„Gemeinde neu denken“ auf der 
neuen Kärntner Crowdsourcing-
Plattform übertraf alle Erwartungen. 
Initiator Gemeindereferent Landesrat 
Daniel Fellner ist begeistert von den 
Ideen und der Aktivität der 
Community und lädt Unternehmen 
und Institutionen ein, diesen Schatz 
selbst zu nutzen.  

 
Im Juni 2020 startete im Auftrag 

von Gemeindereferent Landesrat 
Daniel Fellner ein innovatives 
Projekt: Der Aufbau der Innova -
tionsplattform „Ideen4Kärnten.at“ 
und Start des Ideenwettbewerbs 
„Gemeinde neu denken“. Fellner 
beschreibt die Vision dahinter: „Wir 
wollten österreichweit das größte 
Netzwerk regionaler Selbstge -
staltung schaffen. Einzigartige 
Menschen bringen sich ein und 
schaffen innovative Lösungen für 
unseren Lebensraum. Individuelle 
Ideen werden gemeinsam weiterent-
wickelt, realisiert und verbessern die 

Lebensqualität.“ Auch der FLGÖ-
Kärnten war von Anfang an bei der 
Initiative durch den Kärntner 
Landesobmann Ing. Mag. Andreas 
Tischler dabei, der Teil des 
Projektteams war. 

 
 

170 frische Ideen für 
Kärntens Gemeinden 

Der erste Wettbewerb mit dem 
Titel „Gemeinde neu denken“ war 
ein voller Erfolg: Zwischen Mitte 
Oktober und Mitte Dezember  
wurden 170 Ideen eingereicht, haben 
sich 351 UserInnen registriert,  
wurden 1.425 Kommentare zu den 
Ideen verfasst, gab es 2.718 Views 
und wurden 1.087 Likes verteilt. 
„Ein sensationelles Ergebnis“. 

 
Konkret wurden bei diesem 

Wettbewerb Ideen gesucht, die die 
Kärntner Gemeinden noch attraktiver 
und bürgerfreundlicher machen  
können. 

 

Die eingereichten Ideen bestachen 
durch Vielfalt und Kreativität, fol-
gende Schwerpunkte haben sich aber 
herauskristallisiert:  

 
• Abwanderung und wie man diese 
  stoppen könnte 
 
• Co-Working - zur besseren  
  Vernetzung  
 
• Digitalisierung – hier ging es  
  häufig um Ideen zur Schaffung  
  digitaler Plattformen zur Ver-  
  marktung lokaler Produkte  
  und Dienstleitungen  
 
• Food – Vermeidung von Essens- 
  verschwendung und Vermarktung  
  regionaler Spezialitäten 
 
• Freizeit  
 
• Sektor Verwaltung: Die hier  
  eingereichten Ideen drehen sich  
  um Verwaltungsvereinfachungen,  
  Reform- und Reorganisations- 
  fragen aber auch Digitalisierung 



9KOMMUNALES MANAGEMENT - digital

• Gemeinschaft: Wie können  
  (häufig ältere) Bürgerinnen und  
  Bürger sich selbst und ihre  
  Fähigkeiten in die Gemeinde ein- 
  bringen sowie Unterstützung  
  älterer Bürgerinnen und Bürger  
  Innovation; Lokales; Soziales  
  Leben; Tourismus und Umwelt.  
 
 

Hochkarätige Jury  
hatte die Qual der Wahl 

Nach einer Community-Be -
wertungsphase folgte eine Sitzung 
der hochkarätigen Jury, mit Initiator 
LR Daniel Fellner, LHStv.in Gaby 
Schaunig, Mag. Silke Setz, Amts -
leiterin Gemeinde Gallizien, Bgm. 
Günther Vallant, Präsident des 
Kärntner Gemeindebundes, Günther 
Wellenzohn, Head, Innovation 
Management, Infineon Technologies 
Austria AG, FH-Kärnten Professorin 
Kathrin Stainer-Hämmerle u.v.a., die 
jeweils bereits im Vorfeld ein persön-
liches Voting ihrer Top-30 Ideen 
abgegeben hatten. Fellner: „Ich 
möchte an dieser Stelle auch einen 
großen Dank an die Mitglieder der 
Jury aussprechen. Es gab viele tolle 
Ideen zu sichten und zu bewerten, es 
war eine Mammutaufgabe, eine 
Reihung zu erstellen“. 

  
 

Von Crowdfunding bis 
Nachbarschaftshilfe 

Die Votings von Community und 
Jury wurden schließlich zusammen-
geführt und ergaben folgende Top-3-
Ideen:  

 
Gewonnen hat den Wettbewerb der 

Vorschlag: „Crowdfunding starten 
und nicht (nur) auf Förderungen  
warten“, in dem angeregt wird, Pro -
jekte wie einen Skaterpark für 
Kinder, Renovierung und Instand -
haltung von alten Kirchen/ 
Gebäuden/Wegen, Konzerte, Works -
hops, Film- und Musikproduktionen, 

etc....mit der Unterstützung einer 
""Crowd"" schneller und unkompli-
zierter umzusetzen.  

 
Eine „Projektplattform für digitale 

Ortsentwicklungskonzepte“ ist die 
zweitgereihte Idee. Dabei wird die 
Umsetzung einer digitalen Trans -
formation von Ortsentwicklungs -
konzepten, sowie einer eigens konzi-
pierten kärntenweiten Plattform 
angeregt. Diese Plattform soll auf 
den Erkenntnissen der Ortsent -
wicklungskonzepte aufbauen und 
soll den Bürgerinnen und Bürgern 
einen übersichtlichen Einblick auf 
alle Projekte ihrer Heimatgemeinde 
bieten.  

 
„Adoptiere deinen Nachbarn“ 

belegt Platz Drei: Die Idee dahinter: 
Verantwortung für Mitmenschen zu 
übernehmen und nicht weg zu sehen 
- aktiv auf Hilfsbedürftige zugehen 
und diese schützen. Natürlich gibt es 
für die SiegerInnen des Wettbewerbs 
attraktive Preise, die im Frühsommer 
im Rahmen eines Events übergeben 
werden. 

 
 
 

Weitere Wettbewerbe  
folgen 

„Der nahezu unbezahlbare Schatz, 
den diese Plattform – neben großarti-
gen Ideen – birgt, ist eine lebendige, 
innovative Community, die sich 
gerne einbringt. Daher sind interes-
sierte Gemeinden, Unternehmen und 
Institutionen eingeladen, die Platt -
form selbst zu nutzen, um Ideen und 
Lösungsansätze für jeweils eigene 
Fragestellungen zu generieren, in -
dem sie ihren eigenen Ideen wett -
bewerb starten“. Eine Einladung, die 
gerne angenommen wird: Erste 
Interessenten, die die Schwarm -
intelligenz für sich nutzen wollen, 
haben sich bereits gemeldet, neue 
Wettbewerbe sind also in der 
Pipeline. 

 
Ing. Mag. Andreas Tischler     

FLGÖ Landesobmann Kärnten

Gemeinderefernet Landesrat Ing. Daniel Fellner,                                                     Foto: FLGÖ Kärnten
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Was bedeutet die rasch voran -
schrei tende Digitalisierung für 
Gemeinden? 

Martin Zojer: Sie bietet den Kom -
munen attraktive Chancen zur ef fi -
zienteren und kostengünstigeren Er -
ledigung vieler Aufgaben – vom In -
for mationsservice auf der gemeinde-
eigenen Website bis hin zu E-Go -
vern  ment. Aber auch beim Konten -
management und im Zahlungsver -
kehr lassen sich die neuen Mö g -
lichkeiten zur digitalen Abwicklung 
gut einsetzen. Auf vielen Gemeinde -
ämtern kann schon bargeldlos be -
zahlt werden. Steuern, Gebühren und 
Abgaben müssen nicht mehr als 
Papierrechnungen versandt und per 
Zahlschein beglichen werden. Dazu 
gibt es die elektronische Rechnung, 
die einfach über Online Banking 
oder Mobile Banking bezahlt wird.  

 
Alexander Ortner: Gerade im Zah -

lungsverkehr profitieren Ge meinden 
von der Umstellung auf digitale 
Kanäle. Diese können – wir sehen es 
während der COVID-19-Pandemie 

laufend – auch vom Home Office aus 
genutzt werden. So sind ein fortlau-
fendes Liquiditätsmanagement und 
ein reibungsloser Zahlungsver kehr 
sichergestellt. 

 
Mit welchen Angeboten unterstützt 

die UniCredit Bank Austria? 
Martin Zojer: Wir bieten mit 

„UniCredit Virtual Accounts“ eine 
in novative Cash-Management-Lö -
sung an. Diese ermöglicht und ver-
einfacht die Verwaltung mehrerer 
Konten für unterschiedliche Bereiche 
oder dient zur automatischen Ver -
buchung von Zahlungseingängen. 
Aktives Kontenmanagement mit 
UniCredit Virtual Accounts erhöht 
die Trans parenz, hilft die Kosten im 
Blick zu behalten und verringert den 
Aufwand für das Mahnwesen.  

Alexander Ortner: Mit Hilfe dieser 
virtuellen Konten erweitern die Ge -
meinden die Möglichkeiten ihres 
Bankkontos. So können zum Beispiel 
auch virtuelle IBANs vergeben wer-
den. Hier erhält jeder einzelne 
Bürger und jede einzelne Bürgerin 
einer Gemeinde eine eigene IBAN. 
Zahlungen an diese IBANs werden 
automatisch dem jeweiligen Konto 
der Gemeinde zugeordnet. Hän di -
sches Zuweisen von Zahlscheinen 
und Zahlungen gehört damit der 
Vergangenheit an.  

 
Gibt es bestimmte Voraus -

 setzungen für die Nutzung von 
UniCredit Virtual Accounts? 

Alexander Ortner: UniCredit 
Virtual Accounts stehen allen Ge -
meinden zur Verfügung. Es müssen 
keine besonderen Voraussetzungen 
erfüllt sein. Diese Lösung ist vor 

allem bei vielen, immer wiederkeh-
renden Einzelzahlungen in ähnlicher 
oder gleicher Höhe praktisch – zum 
Beispiel beim Bezahlen der Ge -
meindeabgaben für die Müllabfuhr, 
der Abwassergebühr oder der Kom -
munalsteuer. 

UniCredit Bank Austria 
 

Mehr Transparenz und  
weniger Kosten durch Digitalisierung 
Die Zukunft ist digital – vor allem, wenn es um das Kontenmanagement und den Zahlungs -
verkehr von Gemeinden geht. Näheres wissen Public-Sector-Leiter Martin Zojer und Cash-
Management-Spezialist Alexander Ortner von der UniCredit Bank Austria. 

Martin Zojer, Leiter Public Sector  
der UniCredit Bank Austria 
 

Aktives Kontenmanagement mit UniCredit 
Virtual Accounts erhöht die Transparenz, 
hilft die Kosten im Blick zu behalten und 
verringert den Aufwand für das Mahnwesen. 

Alexander Ortner, Leiter Cash Management 
Sales der UniCredit Bank Austria 

 

Gerade im Zahlungsverkehr profitieren 
Gemeinden von der Umstellung  

auf digitale Kanäle. 
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Noch mehr Service  
für Gemeinden: 
Neben UniCredit Virtual Accounts 
bietet die UniCredit Bank Austria 
innovative Lösungen für die  
Ver  waltung mehrerer Bankkonten 
bei unterschiedlichen Banken on -
line oder als App. Zur Er leich -
terung des Pla nungs- und Finanz -
manage ments stehen die bewähr-
ten Praxisplaner für Ge meinden 
unter www.praxisplaner.at zur 
Verfügung. 

Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Ihrer Gemeindebetreuerin 
bzw. Ihrem Gemeindebetreuer, auf 
publicsector.bankaustria.at oder 
unter Tel. +43(0)5 05 05–41691.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Während sich viele Bundes- und 

Landesbehörden COVID-bedingt  
„in die Versenkung“ zurückgezogen 
haben und viele Erledigungen liegen 
bleiben, erbringen wir in den Ge -
meindeverwaltungen unsere Service -
leistungen gegenüber den Bürgern 
nahezu wie gewohnt. Wir haben uns 
also nach wie vor auch mit alltäg-
lichen Nicht-COVID-Themen zu 
befassen. 

 
Nach einleitenden Informationen 

über das aktuell strittige Thema 
„Kostenersatz für Massentestungen 
und Impfungen“ finden Sie nach -
folgend zugegebenermaßen etwas 
„schwere“ Themen wie „Kund -
machungsfehler bei Gemeindever -
ordnungen“ und „Begutachtungs ver -
fahren Transparenzpaket“. Gebaut 
wird immer – deshalb klärt abschlie-
ßend  RA Priv. Doz. DDr. Christian 
F. Schneider über die „Befugnis zur 
Verfassung von Einreichplänen“ auf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alles Gute & gesund bleiben! 
 
Dr. Martin Mittermayr 
Landesobmann NÖ 
2344 Maria Enzersdorf 
0676 88403 350 

 

Kostenersatz an Ge -
meinden für COVID-19-
Massentestungen und 
Impfungen 

 
Es gab große Unsicherheiten, da 

speziell die Gemeinden in NÖ nicht 
durch die für die Pandemiebe -
kämpfung zuständigen Behörden 
(Gesundheitsminister, Landeshaupt -
frau), sondern durch verschiedene 
Organisationen im „Dunstkreis“ des 
Landes und der Parteien zur Test -
durchführung „aufgefordert“ wur-
den. Diese Vorgangsweise ließ 
Fragen in Zusammenhang mit der 
tatsächlich beauftragenden Stelle und 
dem Kostenersatz offen. 

 
Erst auf mehrfache Nachfrage 

stellte das Gesundheitsministerium 
klar, dass der Gesundheitsminister 
Auf traggeber war und die dadurch 
anfallenden Kosten gemäß § 36 Abs. 
L lit. a Epidemiegesetz vom Bund zu 
tragen sind. 

 
Inzwischen wurde eine Novelle des 

COVID-19-Zweckzuschussgesetzes 
in Geltung gesetzt, das die Ver -
pflichtung des Bundes zur Kosten -
über nahme gemäß dem Epidemie -
gesetz rückwirkend zu Ungunsten 
der Gemeinden einschränkt. 

 
In diesem Sinne sind auch die in -

zwischen vorliegenden Abrech -
nungs richtlinien des Gesundheits -
ministers sowie der Abteilung GS 4 
des Landes NÖ gestaltet: Der 
Kosten ersatz ist dabei gegenüber den 
tatsächlich angefallenen Kosten bei 
bestimmten Kostenkategorien einge-
schränkt. Insbesondere betrifft das 

Personalkosten von Gemeindebe -
diensteten im Rahmen der Normal -
arbeitszeit und bestimmte Miet -
kosten von Testlokalitäten. 

 
Aufgrund der Unklarheiten in 

Zusammenhang mit dem COVID-
19-Zweckzuschussgesetz sowie des-
sen Verhältnis zum Epidemiegesetz 
wurde vom FLGÖ NÖ in Ko -
operation mit dem Österreichischen 
Städtebund ein Rechtsgutachten bei 
RA Priv. Doz. DDr. Christian F. 
Schneider in Auftrag gegeben, um 
auf kommunaler Ebene für Klarheit 
zu sorgen. 

 
In diesem Gutachten wird auf  

gravierende verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen das COVID-19-
Zweckzuschussgesetz hingewiesen – 
insbesondere betreffend die rückwir-
kende Inkraftsetzung mit Anfang 
Dezember 2020 (Vertrauensschutz?) 
sowie den Mietersatz. Aus dem 
Gutachten ist ableitbar, dass der 
Ausschluss des Kostenersatzes für 
bestimmte Arten von Kosten rechts-
widrig erscheint. Bei einer erfolgrei-
chen Anfechtung vor dem VfGH 
wäre die Kostentragung nach § 36 
Abs 1 Bit. a EpiG iVm § 2 F-VG 
maßgeblich; über Ersatzansprüche 
nach dem EpiG entscheidet die 
Bezirksverwaltungsbehörde. 

 
Weitere Vorgangsweise: 
 
• Ein „kampfloser Verzicht“ von 

Gemeinden auf tatsächlich ange -
fallene oder noch anfallende Kosten 
erscheint schon deshalb nicht sinn-
voll, da durch die Gemeinden zu 
organisierende Massentests wohl 
noch einige Zeit weitergehen werden 

Landesverband Niederösterreich 
Kostenersatz an Gemeinden für COVID-19-Massentestungen und Impfungen 
Kundmachungsfehler bei Gemeindeverordnungen 
Begutachtungsverfahren “Transparenzpaket und Informationsfreiheitsgesetz” bis 12.4.2021 
Befugnis zur Verfassung von Einreichplänen
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und auch zusätzliche Kosten für 
Gemeinde-Impfstraßen zu erwarten 
sind. 

 
• Die Gemeindevertretungsorgani -

sa tionen (Österreichischer Ge mein -
de bund, Österreichischer Städte -
bund) sollten von den Gemeinden 
aufgefordert werden, zur Erreichung 
von Verbesserungen nochmals in 
geeigneter Form an Bund (und 
Länder) heranzutreten – dies auch 
mit dem Hinweis auf allfällige  
weitere rechtliche Schritte. 

 
• Sollte dies nicht fruchten, wäre 

eine höchstgerichtliche Lösung anzu-
streben. 

 
Den Gemeinden wird empfohlen, 

aus rechtlicher Vorsicht folgender-
maßen vorzugehen: 

 
• Parallele Geltendmachung 

ALLER entstandenen Kosten für die 
Massentestungen beim Land NÖ 
(nach COVID-19-Zweckzuschuss -
gesetz) und der Bezirksverwaltungs -
behörde (nach Epidemiegesetz). 

 
• Erwägung rechtlicher Schritte, 

sollte eine vollständige Kostenüber -
nahme abgelehnt werden und Inter -
ventionen der Gemeindevertretungs -
organisationen nicht erfolgreich sein. 

 
• Sollte eine Gemeinde andenken, 

den Rechtsweg zu bestreiten, infor-
mieren Sie bitte den FLGÖ bzw. die 
Gemeindevertretungsorganisationen 
zeitgerecht, um ein koordiniertes 
Vorgehen mit anderen Gemeinden 
sicherzustellen! 

 
• Einholung (nachträglicher) Ge -

meinderatsbeschlüsse zur Ge -
nehmigung der Kosten der Massen -
testungen und zukünftiger Impf -
straßen, da für diese letztlich durch 
die Bürgermeister veranlassten Aus -
gaben nach der NÖ Gemeinde -
ordnung keine Deckung besteht 
(keine Zuständigkeit der Gemeinde 

in Pandemieangelegenheiten, keine 
„laufende Verwaltung“). 

 
Wir werden in dieser Sache weiter 

informieren.  
 
Für allfällige Rückfragen steht der 

FLGÖ NÖ gerne zur Verfügung 
(flgoenoe@mariaenzersdorf.gv.at) 

 
 

Kundmachungsfehler bei 
Gemeindeverordnungen 

Die heutzutage nur mehr wenig 
zeitgerechte Form der Kundmachung 
von Gemeinde-Verordnungen über 
Amtstafeln wurde schon in 
KMdigital Nr. 58 (10/2020) 
https://www.flgoe.at/system/web/Get
Document.ashx?fileId=1424732&cts
=1603794928 angesprochen. 

 
Ebenfalls den Geist des 19. Jahr -

hunderts strahlt das „Einschicken“ 
der Gemeindeverordnungen an die 
Aufsichtsbehörden zur Total kon -
trolle aller Gemeindeverordnungen 
aus. Vor einem Jahrhundert wurde 
das aus damaliger Sicht wohl be -
gründet ins B-VG und später dann in 
die Gemeindeordnungen aufgenom-
men (als einzig mögliche Kontrolle 
der damals jungen Gemeindever -
waltungen vor Wildwuchs bei 
Verordnungen; dies bei damals gerin-
ger Anzahl von Verordnungen). 

 
Heute sieht das bei jährlich vielen 

tausend Gemeindeverordnungen 
österreichweit wohl ganz anders aus: 
Das „Einschicken“ erfolgt teilweise 
gar nicht wie vorgesehen – welche 
Gemeinde schickt etwa StVO-VO 
ein? Lt. VfGH V17/11 vom 
11.6.2012 stellt die Nichtvorlage 
einer Gemeinde-VO an die Ge -
meindeaufsichtsbehörde keinen 
Gültigkeitsfehler der VO dar, sofern 
die VO sonst keinen relevanten 
Mangel aufweist (die Verletzung der 
Mitteilungspflicht ist verfassungs-
rechtlich nicht sanktioniert – allein 

das Nichtvorlegen von Verordnungen 
macht diese nicht gesetzwidrig). 

 
„Klassisches“ Prüfungsergebnis 

der penibel prüfenden Aufsichtsbe -
hörden ist oft die Feststellung von 
Kundmachungsmängeln (VO zu kurz 
an der Amtstafel, keine vollständige 
Kundmachung umfangreicher VO 
auf den Amtstafeln, Diskrepanzen 
zwischen kundgemachtem und 
beschlossenen VO-Text, etc.). 

 
Üblicherweise vertreten Aufsichts -

behörden dann die undifferenzierte 
Auffassung, die VO leide an einem 
unbehebbaren Mangel, die VO wäre 
daher durch das erlassende Organ 
(meist Gemeinderat) aufzuheben und 
eine neue VO (ohne Rückwirkung!) 
zu beschließen und kundzumachen. 
Praktisch kann das etwa bei Ge -
bührenverordnungen zu unangeneh-
men Folgen für Gemeinden führen. 

 
Diskrepanzen bei Kundmachung 

zwischen kundgemachtem / be -
schlos senem VO-Text:  

 
Bei genauer Betrachtung ist gemäß 

herrschender Lehre und Recht -
sprechung des VfGH zu prüfen, ob es 
sich allenfalls um einen durch Be -
richtigung rückwirkend behebbaren 
Kundmachungsmangel handelt. 

 
Nach herrschender Lehre (Aichl -

reiter, Österreichisches Verordnungs -
recht I (1988) 870 f.) und ständiger 
Judikatur des VfGH (z. B. VfSlg 
3719/1960, VfSlg 15.579/1999, 
16.152/2001, 16.852/2003) ist bei 
Divergenz zwischen beschlossenem 
und kundgemachtem Text einer 
generellen Norm (Gesetz, VO) zu 
unterscheiden, ob es sich um berich-
tigungsfähige sogenannte „Druck -
fehler“ oder nicht berichtigungsfähi-
ge sogenannte „Publikationsmängel“ 
handelt: 

 
• Unter „Druckfehler“ in einem 

Text sind nicht nur unrichtig gesetzte 
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Buchstaben, Zahlen, Zeilen usw., 
sondern auch Auslassungen zu ver-
stehen, sofern sie nur den materiellen 
Gesetzesinhalt unverändert lassen. 
Tipp- und Schreibfehler bzw. 
Ziffern stürze etc. stellen immer 
berichtigungsfähige Druckfehler dar; 
siehe etwa VfSlg 13.910/1994 (Be -
richtigung einer Grundstücks -
nummer). Bei Auslassungen kommt 
es darauf an, ob sie den materiellen 
Gesetzesinhalt unverändert lassen. 

 
• Wenn eine ganze in sich geschlos-

sene Rechtsregel ausfällt oder ge -
ändert wird, liegt nicht mehr ein 
Druckfehler, sondern ein „Publi -
kations mangel“ vor; etwa auslassen 
eines ganzen Absatzes (VfSlg 
3719/1960), Worte weglassen oder 
auch hinzufügen (VfSlg 
13.910/1994), einen ganzen Satz ver-
gessen (VfSlg 15.579/1999). 

 
Bei Druckfehlern obliegt die 

Berichtigung dem Kundmachungs -
organ – bei Kundmachung einer VO 
des GR durch den Bürgermeister 
muss daher dieser die Berichtigung 
vornehmen, die dann laut VfSlg 
3719/1960 rückwirkend auf den 
Zeitpunkt der ursprünglichen Kund -
machung zurückwirkt. Eine aus-
drückliche gesetzliche Ermächtigung 
für den Bürgermeister ist nach Lehre 
und Rechtsprechung dafür nicht 
erforderlich. 

 
Bei Publikationsmängeln obliegt 

die Sanierung der VO dem zur 
Beschlussfassung zuständigen Organ 
(GR-VO: Gemeinderat). 

 
 

Begutachtungsverfahren 
„Transparenzpaket und 
Informationsfreiheitsge -
setz“ bis 12.04.2021 

 
Lange wurden neue gesetzliche 

Rahmenbedingungen gefordert und 
angekündigt – nun liegt ein Entwurf 

vor:https://www.parlament.gv.at/PA
KT/VHG/XXVII/ME/ME_00095/in
dex.shtml. 

 
Ausgangslage für die Gemeinden: 
 
Die Gemeindeverwaltungen müs-

sen seit vielen Jahren in einem 
Spannungsfeld zwischen Auskunfts- 
und Geheimhaltungspflichten leben. 
Einerseits müssen die Gemeindever -
waltungen Regelungen vollziehen, 
wonach Informationsweitergaben 
un zulässig oder stark eingeschränkt 
sind (Amtsverschwiegenheit, Daten -
schutz, Beschränkungen in Ge -
meinde- und Bauordnungen sowie 
Verfahrensgesetzen etc.), anderer-
seits müssen etwa nach den Aus -
kunftsgesetzen Informationen falls 
gewünscht weitergegeben werden. 
Die rechtssichere Abwägung zwi-
schen diesen Gegensätzen stellt eine 
juristisch sehr spitzfindige Aufgabe 
dar und stellt die Gemeindever -
waltungen – meist vertreten meist 
durch die leitenden Gemeindebe -
diensteten - oft vor große Probleme. 

 
Der FLGÖ hat daher bereits 2018 

in seinem Forderungskatalog Dere -
gulierung & Verwaltungsverein -
fachung gefordert, die Gesetzgeber 
mögen rasch eine zeitgemäße und 
vor allem klar und einfach adminis-
trierbare Lösung für dieses Pro -
blemfeld ausarbeiten. Außerdem 
wurde eine Klärung bestehender 
gebührenrechtlicher Unsicherheiten 
gefordert.  

 
Gesetzesentwurf 
 
Ob der Gesetzgeber mehr in 

Richtung Informationsfreiheit oder 
mehr in Richtung Amtsver schwie -
genheit tendiert, ist eine rein politi-
sche Wertungsfrage, dessen Ergebnis 
wohl zur Kenntnis zu nehmen ist. 

 
Ohne detailliert auf den Entwurf 

ein zugehen, kann schon vorbehalt-
lich einer genauen Analyse und 

Stellungnahme im Begutachtungs -
verfahren festgestellt werden, dass 
der Bundesgesetzgeber den Er -
wartungen des FLGÖ in Richtung 
administrative Vereinfachung kaum 
gerecht wird: 

• Beim „Paradigmenwechsel“ zwi-
schen vormals Amtsverschwie -
genheit hin zu zukünftig Infor -
mationsfreiheit handelt es sich in der 
Praxis lediglich um eine weitgehend 
inhaltsleere Worthülse. 

 
• Inhaltlich muss auch in Zukunft 

eine genaue rechtssichere Abwägung 
zwischen Informationsgewährung 
und Nicht-Informationsgewährung 
erfolgen. Für die vielfach überforder-
ten Verwaltungen in mehreren tau-
send Gemeinden und Gemeinde -
verbänden ändert sich daher faktisch 
nichts! 

 
• Das Schlagwort „Transparenz“ 

wird dadurch bedient, als wieder ein-
mal ein Register (www.data.gv.at) 
mit zweifelhaftem Nutzen eingeführt 
wird, in das die Gemeinden be -
stimmte Daten einzupflegen haben. 

 
• Lediglich bei der Gebührenpflicht 

scheint es Klarstellungen zu geben. 
 
Stellungnahme im  
Begutachtungsverfahren 
 
Der FLGÖ wird wie auch die Ge -

meindevertretungsorganisationen im 
Begutachtungsverfahren eine 
Stellungnahme abgeben.  

 
Falls jemand dafür Anregungen 

und Hinweise hat, sind wir dafür 
dankbar! Infos bitte an 
flgoenoe@mariaenzersdorf.gv.at 
übermitteln. 
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Europas digitaler Wandel nimmt 
Form an. Dafür wird im EU-Haushalt 
viel Geld in die Hand genommen: So 
sollen in den kommenden Jahren (bis 
2026) 20 Prozent der COVID-19-
Auf bau- und Resilienzfazilität in die 
Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft fließen. Hinzukommt 
ein eigener EU-Fonds für Maß -
nahmen, die den digitalen Wandel in 
der Europäischen Union, ihren Mit -
gliedstaaten, deren Regionen, Städte 
und Gemeinden ab jetzt unterstützt. 
Das neue EU-Programm heißt „Digi -
tales Europa“. Die Mittelaus stattung 
des Programms „Digitales Europa“ 
beläuft sich für die EU-Förder -
periode (2021-2027) auf ca. 7,5 Mrd. 
EUR.  

 
Generell ist das Programm „Digi -

tales Europa“ in zwei Haupt aktivi -
täten gegliedert: 

 
• Aufbau grundlegender digitaler 

Kapazitäten für die drei identifizier-
ten digitalen Schlüsseltechnologien 
(Hochleistungsrechnen, Künstliche 
Intelligenz und Cybersicherheit) 
sowie Aufbau der fortgeschrittenen 

digitalen Fähigkeiten, die für den 
„Betrieb“ der neuen digitalen Kapa -
zitäten erforderlich sind; 

 
• Beschleunigung der Übernahme 

und optimalen Nutzung digitaler 
Technologien sowie der neuesten 
digitalen Kapazitäten in Wirtschaft 
und Gesellschaft. 

 
Damit sollen Maßnahmen in den 

Bereichen Kapazitätsausbau (Hoch -
leistungsrechnen, Künstliche Inte -
lligenz, Internet der Dinge) und An -
wendungsmöglichkeiten, insbeson-
dere auch in kleinen und mittel -
großen Betrieben (KMU), gefördert 
werden. 

 
Im Hinblick auf den Fach kräfte -

mangel im IT-Bereich und auf die 
digitalen Erfordernisse in Bildung 
und Fortbildung sollen Förderungen 
auch in den Bereichen Berufsbildung 
und allgemeiner Bildung möglich 
sein. Dafür ist eine Kombination der 
Maßnahmen des Programms „Digi -
tales Europa“ mit Förderungen, z. B. 
mit Förderungen aus dem Regional -
fonds (EFRE), aus dem Euro -

päischen Sozialfonds, dem Euro -
päischen Globalisierungsfonds oder 
auch aus Erasmus+, möglich. 

 
Weitere Maßnahmenbereiche  
sind u. a. 
• die Einrichtung spezialisierter 

Masterstudiengänge und 
 
• die Finanzierung von Kurzzeit -

schulungen und Stellenvermittlungen 
in diesen Schlüsseltechnologiebe -
reichen; 

 
• die Einrichtung von spezialisier-

ten Modulen und Kursen in fortge-
schrittenen digitalen Technologien, 
um hochqualifizierte Fachkräfte in 
nicht technologischen Bereichen zu 
erreichen. 

 
 

CYBERSICHERHEIT  
wird groß geschrieben 

Ein weiteres wichtiges Thema für 
das neue Programm ist die Stärkung 
der Cybersicherheit am EU-Binnen -
markt. Hier formuliert die EU-
Kommission besonderen Handlungs -

EU-Förderchancen für  
digitalen Wandel nutzen
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bedarf, da Vertrauen für das Funktio -
nieren des Binnenmarktes und für 
das Funktionieren unserer Gesell -
schaften eine unentbehrliche Grund -
lage sei. Aufgrund zahlreicher, zum 
Teil hochkomplexer Cyberangriffe 
sei dieses Vertrauen in der letzten 
Zeit „beschädigt“ worden. Daher  
sollen im Rahmen von „Digitales 
Europa“ spezifische Maßnahmen zur 
Stärkung der Cybersicherheit in der 
EU gefördert werden. Die bereits 
laufenden Maßnahmen für die 
Umsetzung der NIS-Verordnung 
(Verordnung (EU) 2019/881) werden 
fortgesetzt. 

Welche Projekte können 
konkret gefördert  
werden? 

Am 14. Dezember 2020 hat die 
Europäische Kommission einen 
Entwurf für Leitlinien für das Pro-
gramm „Digitales Europa“ veröffent-
licht, die die Arbeitsprogramme und 
Förderchancen für 2021-2022 prägen 
werden. Wer sich einen Überblick 
über aktuelle EU-Calls verschaffen 
will, kann dies auf den  
Europa-Seiten des Landes Salzburg 
www.salzburg.gv.at/eu-calls tun. 

 

 
 
 

 
Ihre  

Mag.a Michaela Petz-Michez, 
M.E.S. MBA 

Referatsleiterin  
Landes-Europabüro Salzburg 

Leiterin Verbindungsbüro  
des Landes Salzburg zur EU  

Email: michaela.petz-michez@salzburg.gv.at 

Ein Felsbrocken bedroht einen 
Wander weg oder das Dorfzentrum 
wird regelmäßig unerwünscht zur 
Partyzone. Solchen Gefahren bzw. 
Missständen kann eine Gemeinde 
mittels ortspolizeilicher Verordnung 
entgegenwirken. Im Grundsatz ist 
eine solche Maßnahme schnell be -
schlossen. Was ist jedoch konkret 
vorab zu beachten? 

 
Gemäß Artikel 118 Abs. 6 B-VG 

hat eine Gemeinde in den Angele -
genheiten des eigenen Wirkungsbe -
reiches das Recht, ortspolizeiliche 
Verordnungen nach freier Selbst -
bestimmung zur Abwehr unmittelbar 
zu erwartender oder zur Beseitigung 
bestehender, das örtliche Gemein -
schaftsleben störender Missstände zu 
erlassen, sowie deren Nichtbe -
folgung als Verwaltungsübertretung 
zu erklären. Eine fast deckungs -
gleiche Ermächtigung findet sich im 
§ 18 Tiroler Gemeindeordnung – 
TGO. Eine ortspolizeiliche Ver -
ordnung kann demnach nur zur  
spezifischen Gefahrenabwehr im 
eigenen Wirkungsbereich erlassen 
werden. 

Definition:  
Ortspolizeiliche Verordnungen 

sind generelle, im Außenverhältnis 
wirksame Rechtsvorschriften, die 
von Verwaltungsbehörden erlassen 
werden und die sich ihrem Inhalt 
nach an alle betroffenen Rechts unter -
worfenen richten. Sie stellen einen 
Verwaltungsakt dar. 

 
Zuständigkeit:  
Gemäß § 30 Abs. 1 lit. a TGO ist 

der Gemeinderat zur Erlassung zu -
ständig. Im Beschlusstext hat der 
gesamte Verordnungsinhalt enthalten 
zu sein. Eine Übertragung an den 
Bürgermeister oder den Gemeinde -
vor stand ist explizit ausgeschlossen. 
In Notstandsfällen kann der Bürger -
meister zur unmittelbaren Gefahren -
abwehr die erforderlichen An -
ordnungen (selbst) treffen.  

 
Voraussetzungen:  
Grundvoraussetzung für die Er -

lassung einer Verordnung ist das 
Vorliegen eines konkreten – das örtli-
che Gemeinschaftsleben störenden – 
Missstandes, welchen es abzuwehren 
gilt. Dieser Missstand muss zum 

Zeit punkt der Erlassung der Ver -
ordnung entweder bereits vorliegen 
oder unmittelbar zu erwarten sein. 
Eine bloß abstrakte Gefahr bzw. ein 
abstrakter Missstand ist somit nicht 
ausreichend. Jedoch ist ein Missstand 
nicht in jeder Gemeinde gleich zu 
werten. Was in der einen Gemeinde 
als störend empfunden wird, kann in 
der Nachbargemeinde wieder anders 
beurteilt werden. Daher ist bei der 
Be urteilung nicht auf die abstrakte 
Einheitsgemeinde abzustellen, son-
dern ist der Missstand „gemeinde -
spezifisch“ zu betrachten. Allge -
meine rechtspolitische Anliegen sind 
dem Gesetzgeber vorbehalten und 
dürfen nicht mittels ortspolizeilicher 
Verordnung geregelt werden.  

 
Eine weitere Voraussetzung stellt 

die Verhältnismäßigkeit einer Ver -
ordnung dar. Die erlassene Maß -
nahme muss zur Abwehr der Miss -
stände tauglich und zudem adäquat 
sein. Insbesondere bei Ver ord -
nungen, die Grundrechte tangieren, 
ist auf den Grundsatz der Verhältnis -
mäßigkeit zu achten. Der Gleich -
heitsgrundsatz gelangt somit auch 

Landesverband Tirol 
 

Ortspolizeiliche Verordnungen 
gemäß § 42 TGO
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Besuchen sie  
unsere Homepage  
unter www.flgoe.at 
 
Wir würden uns  
sehr freuen!

bei ortspolizeilichen Verordnungen, 
so wie bei allen Gesetzen und Ver -
ordnungen des Bundes und der 
Länder, zur Anwendung.  

 
Ermittlungsverfahren:  
Der Zweck einer ortspolizeilichen 

Verordnung hat im öffentlichen 
Interesse zu liegen und muss darüber 
hinaus auch geeignet sein, den 
Missstand hintanzuhalten. Die Frage 
nach der Eignung beinhaltet eine im 
Vorhinein zu beantwortende Pro -
gnose entscheidung. Weiters ist ein 
ordentliches Ermittlungsverfahren 
einzuleiten mit dem Ziel, Missstände 
aktenkundig zu dokumentieren und 
zu begründen. Im Falle einer An -
fechtung der Verordnung vor dem 
Verfassungsgerichtshof sind die 
Unter lagen vorzulegen und sollten 
daher auch den konkreten Missstand 
glaubhaft mittels eindeutiger Fakten 
belegen können.  

 
Im nächsten Schritt ist die 

Erforderlichkeit der Verordnung zu 
überprüfen und ist hierbei das ge -
lindeste Mittel zur Erreichung des 
angestrebten Zieles anzuwenden.  

 
Abschließend ist zu prüfen, ob  

zwischen dem öffentlichen Interesse 
und der durch den Eingriff ver -
kürzten Grundrechtsposition eine 
angemessene Relation besteht 
(Güterabwägung). 

Kundmachung:  
Ortspolizeiliche Verordnungen 

sind gemäß § 60 Abs. 1 TGO durch 
öffentlichen Anschlag an der Amts -
tafel der Gemeinde für die Dauer von 
2 Wochen (14+1 Tag) kundzumachen 
und können auf der Gemeinde-
Website veröffentlicht werden. Die 
Fertigung der Verordnung erfolgt für 
den Gemeinderat durch den Bürger -
meister. Nach Ablauf der Kund -
machungsfrist empfiehlt es sich zu 
Beweiszwecken, das tatsächliche Ab -
nahmedatum gesondert zu beurkun-
den. In weiterer Folge sind Ver -
ordnungen der Aufsichtsbehörde zur 
Kenntnis zu übermitteln.  

 
Verwaltungsübertretung:  
Grundsätzlich sind die Bezirks -

verwaltungsbehörden für die Durch -
führung von Verwaltungsstraf ver -
fahren zuständig. Für ortspolizeiliche 
Verordnungen ist jedoch der Bürger -
meister im übertragenen Wirkungs -
be reich für die Durchführung des 
Verwaltungsstrafverfahrens selbst 
zuständig und hat Verwaltungs über -
tretungen zu ahnden. Somit sollte 
man sich vor Erlassung einer Ver -
ordnung konkret überlegen, ob aus-
reichend personelle Ressourcen für 
die Überprüfungen der Einhaltung 
und die Durchführung von Ver -
waltungsstrafverfahren zur Ver -
fügung stehen.  

 

Fazit:  
Ortspolizeiliche Verordnungen 

stellen grundsätzlich ein probates 
Mittel dar, um Missstände in einer 
Gemeinde zu beseitigen, doch sind 
vor, während und nach der Erlassung 
einige komplexe Schritte aus rechts-
wissenschaftlicher Sicht zu beachten. 
Ein Blick auf die ständige Judikatur 
zeigt, dass Verordnungen vom Ver -
fassungsgerichtshof des Öfteren auf-
gehoben werden. Es wird daher emp-
fohlen, sich vor Erlassung mit der 
zuständigen Aufsichtsbehörde abzu-
stimmen, um allfälligen rechtlichen 
Problemen vorzubeugen. 

 
Für weiterführende Informationen 

findet sich in der internen Wissens -
datenbank auf www.flgt.at ein aus-
führliches Skriptum von RA Univ.-
Doz. Dr. Thomas Walzel von 
Wiesen treu. Der FLGT stellt außer-
dem allen Interessierten in seiner 
Verordnungssammlung Best-
Practice-Beispiele aus den Tiroler 
Gemeinden zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Al. Mag. Bernhard Scharmer 

 

MARKTGEMEINDE TELFS 
E-Mail: bernhard.scharmer@telfs.gv.at  


